
____________________________________________   

Name, Vorname    

____________________________________________  ______________________________  

Straße, Haus-Nr.   Mitglieds-Nr.  

____________________________________________  ______________________________  

PLZ, Ort   Mieter-Nr.  

 

Antrag / Genehmigung zur Tierhaltung  

 Hundehaltung (nur 1 Tier, max. Schulterhöhe 45 cm, außer Kampfhunde)  

 Katzenhaltung (nur ein Tier) 

 ……………….. 

  

(bitte entsprechend ankreuzen) 

Bei Antrag auf Hundehaltung bitte angeben:  

 Art    ___________________________________________  

  

 Schulterhöhe   des Hundes _______________ in cm  

 

 Alter   _______________  Jahre / Monate  

Mir ist bekannt, dass bei einer von Ihnen eventuell zu erteilenden Genehmigung folgende Bedingungen 

und Auflagen insbesondere bei einer Hundehaltung gestellt werden:  

1. Der Hund ist innerhalb der Wohnanlage und auf allen Grundstücken der Bau- und 
Wohnungsgenossenschaft Halle-Merseburg e.G. an der Leine zu halten. 

2. Der Hund ist, außer den Wegen, von allen Flächen der gesamten Außenanlagen fernzuhalten. 

3. Verschmutzungen, die durch den Hund im Hause oder auf den Wegen entstehen, sind von mir sofort 
zu entfernen. 

Jegliche Lärmbelästigungen, insbesondere durch ständiges Bellen, müssen vermieden werden. Mir ist 

bekannt, dass bei Nichterfüllung der vorstehenden Auflagen die eventuell zu erteilende Genehmigung 

widerrufen wird. Für diesen Fall wird ausdrücklich versichert, dass der Hund innerhalb einer Frist von 4 

Wochen, gerechnet vom Tage des Widerrufes an, aus der Wohnung entfernt wird. Mir ist außerdem 

bekannt, dass nur Genehmigungen zur Haltung von Kleinhunden mit einer maximalen Schulterhöhe von 

45 cm erteilt werden. Sofern dieser Antrag falsche Angaben enthält, ist eine eventuell erteilte 

Genehmigung gegenstandslos und gilt als nicht erteilt. 

__________________________________________  _____________________________________ 

Datum / Unterschrift Antragsteller                                               Genehmigt durch die BWG   


